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Höchstspannungsleitung Grafenrheinfeld — Kupferzell — Großgartach (Vorhaben 20),  
Abschnitt 3 (Kupferzell — Großgartach)
Planfeststellung: Öffentliche Bekanntmachung über den Erlass und die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses gemäß § 24 Abs. 2 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 
(NABEG) i. V. m. § 27 Abs. 1 Satz 2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Die Bundesnetzagentur als Planfeststellungsbehörde gemäß § 1 Nr. 1 
Planfeststellungszuweisungsverordnung (PlfZV) hat mit Beschluss vom 
04.12.2023, Gz.: 802 — 6.07.01.02/20-2-3 #25, den Plan für das obige 
Vorhaben gemäß § 24 Abs. 1 NABEG festgestellt.

Im Verfahren wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 4 ff. UVPG 
durchgeführt. In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig 
vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und Anregungen entschieden 
worden.

I. Verfügender Teil 

Der verfügende Teil des Beschlusses (A.I.) lautet auszugsweise:
„Gemäß […] wird der aus den unter A.II.1 aufgeführten Unterlagen be- 
stehende Plan für den Abschnitt 3 (Kupferzell — Großgartach) des Vor- 
habens Nr. 20 des Bundesbedarfsplangesetzes Grafenrheinfeld — Kupfer- 
zell — Großgartach der TransnetBW GmbH (im Folgenden: Vorhabenträger) 
in Gestalt der 1. Planänderung einschließlich der mit diesem Vorhaben 
im Zusammenhang stehenden Folgemaßnahmen an anderen Anlagen 
nach Maßgabe dieses Beschlusses mit den sich aus diesem Beschluss 
ergebenden Änderungen, Ergänzungen, Inhalts- und Nebenbestimmungen 
sowie Zusagen des Vorhabenträgers festgestellt.
Gegenstand des planfestgestellten Vorhabens sind: 
•  Der Ersatzneubau der Masten ab Mast 005B(0316) (künftig Mast 004 

(0380)) nördlich vom Umspannwerk (UW) Großgartach bis Mast 130 
(0316) (künftig Mast 130(0380)) am UW Kupferzell: 

•  Von den Portalen des UWs Großgartach bis zum künftigen Mast 004 
(0380) (ehemals Mast 005B(0316)) werden für einen der beiden 380-kV- 
Stromkreise die Masten 005E(0316)-005D(0316)-005C(0316) genutzt, 
die im Zuge des im August 2021 planfestgestellten Vorhabens „Netz- 
bereinigung Leitungseinführung Umspannwerk Großgartach“ errichtet 
werden; der zweite 380-kV-Stromkreis wird über das Portal und die 
Bestandsmaste 020(0349)-019(0349)-018(0349) auf Mast 004(0380) 
geführt. Ausgenommen vom Gegenstand des planfestgestellten Vor-
habens ist daher der Ersatzneubau der Masten vom UW Großgartach 
bis ausschließlich Mast 005B(0316).

•  Die Zuordnung der Masten M005E(0316), 005D(0316) und M005C(0316) 
zur künftigen Leitungsanlage 0380 (LA0380) und deren Umbenennung 
in die Masten 001(0380), 002(0380) und 003(0380).

•  Der Rückbau der Bestandsleitung von Mast 005B(0316)-130(0316). 
•  Die Umbeseilung von 220- bzw. 380-kV-Stromkreisen der Masten vom 

UW Großgartach über Portal-020(0349)-019(0349)-018(0349)-004(0380) 
und 003(0380)-004(0380) bis zum UW Kupferzell mit zwei 380-kV- 
Stromkreisen (4er Bündel). Die Beseilung vom Portal des UW Großgartach 
über M001(0380)-M003(0380) ist Gegenstand des planfestgestellten  
Vorhabens „Netzbereinigung Leitungseinführung Umspannwerk Groß- 
gartach“ und vom Gegenstand des vorliegend planfestgestellten Vor- 
habens ausgenommen. 

•  Der Betrieb der zwei 380-kV-Stromkreise vom UW Großgartach bis zum 
UW Kupferzell mit 3.600 Ampere maximal zulässigem Dauerstrom; 
am UW Großgartach verläuft die Leitung über Portal-020(0349)-019 
(0349)-018(0349) und Portal-001(0380)-002(0380)-003(0380) am Mast 
004(0380) zusammen. 

•  Der erforderliche Schutzstreifen beidseits der Trassenachse. 
•  Der Einbau von Verdrillungen an den Masten 004, 047, 051 und 091 

sowie der Phasentausch an Mast 129. 
•  Für den Bau erforderliche Baustelleneinrichtungsflächen (z. B. Bauflä-

chen, Zufahrten, Provisorien).
•  Neubeseilung der Anschlüsse auf die durch den Vorhabenträger neu 

zu errichtenden Masten 028(0380) und 030(0380) sowie der kreuzen-
den 110-kV-Leitungen nach Einsatz von Baueinsatzkabeln während 
des Seilzuges der Ersatzneubauleitung, um den Ausgangszustand der 
kreuzenden Leitungen wiederherzustellen.“ 

Der Beschluss führt alle Unterlagen des Plans, die festgestellt werden, 
auf (A.II.1): Lagepläne, Längenprofile, Masttabellen, Prinzipzeichnungen, 
Kreuzungsverzeichnisse, Technisches Maßnahmenverzeichnis, Rechts-
erwerbslisten, Rechtserwerbspläne, Zuwegungspläne, Maßnahmen-
blätter, Maßnahmenpläne, Ökokontomaßnahme mit der dazugehörigen 
Verortung und dem Detaillageplan sowie Bauzeitenplan.
Er ordnet darüber hinaus Nebenbestimmungen (A.V.) im Bereich des 
Immissions-, Gewässer-, Natur-, Denkmal- sowie Bodenschutzes, der 
Forst- und Landwirtschaft, der Bauausführung, der Überwachung und 
im Bereich Verkehr und Infrastruktur an und sieht teilweise Vorbehalte vor.
Der Planfeststellungsbeschluss führt die Zusagen (A.VI.) auf, die der 
Vorhabenträger in den nicht festgestellten Planunterlagen und in den 
schriftlichen Erwiderungen auf Stellungnahmen und Einwendungen 
im Anhörungsverfahren getroffen und damit Forderungen Rechnung 
getragen hat. Dabei handelt es sich um fachliche Zusagen und Zusagen 
für einzelne Betroffene.
Die im Anhörungsverfahren erhobenen Einwendungen, soweit sie nicht 
durch Planänderungen, Inhalts- und Nebenbestimmungen oder Vor- 
behalte in diesem Beschluss bzw. durch Zusagen oder Planänderungen 
des Vorhabenträgers berücksichtigt worden sind oder sich im Laufe des 
Anhörungsverfahrens auf andere Weise erledigt haben, werden zurück-
gewiesen (A.VII.). Die Gründe hierfür ergeben sich aus der Begründung 
des Beschlusses.
Daneben werden im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses gesondert 
wasserrechtliche Erlaubnisse mit Inhalts- und Nebenbestimmungen 
sowie mit Entscheidungsvorbehalten zu wasserrechtlichen Benutzungs- 
tatbeständen und zum Gewässerschutz (A.IV.) erteilt:
„Für bauzeitliche geschlossene und offene Wasserhaltungen wird zum 
Einleiten des gefassten Grundwassers sowie für eventuell anfallendes 
Niederschlags-, Oberflächen-, Sicker- und Schichtwasser in Gewässer 
entsprechend den Angaben in den Planfeststellungsunterlagen, Unter-
lage 13.2 und 16.1 , […] gemäß § 8 Abs. 1, § 12 WHG eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erteilt.
[…]
Sofern die Einleitung von Niederschlagswasser in den Schutzzonen II 
von betroffenen Wasserschutzgebieten erforderlich ist, bleibt die Erlaubnis 
zur Beseitung des Niederschlagswassers gem. § 3 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 
Satz 1 der Verordnung des Umweltministeriums Baden-Württemberg 
über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 22. März 
1999 (NiedSchlWasBesV BW) vorbehalten […].“
Die wasserrechtliche Erlaubnis zum Einleiten des gefassten Grundwassers 
sowie für eventuell anfallendes Niederschlags-, Oberflächen-, Sicker-  
und Schichtwasser in oberirdische Gewässer enthält Inhalts- und Neben- 
bestimmungen (A.IV.2). 
Die Entscheidung über die Anträge für die bauzeitlichen Wasserhaltungen 
an den Maststandorten zum Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten 
und Ableiten von Grundwasser sowie zu einem anlagebedingten Aufstau-
en, Absenken und Umleiten von Grundwasser nach §§ 8 ff. WHG sowie 
§ 43 Abs. 2 WG BW bleibt bis zur Konkretisierung und Ergänzung der 
Anträge vorbehalten. Die konkreten Entscheidungsvorbehalte befinden 
sich unter A.IV.3.

II. Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses 

1.  Der Planfeststellungsbeschluss wurde dem Vorhabenträger TransnetBW 

GmbH nach § 24 Abs. 2 Satz 1 NABEG zugestellt.
2.  Im Übrigen wird der Planfeststellungsbeschluss öffentlich bekannt-

gegeben. Hierzu wird der festgestellte Beschluss gemäß § 24 Abs. 2 
Satz 2 NABEG für die Dauer von zwei Wochen — vom 22.01.2024 bis 
zum 05.02.2024 — auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter 
www.netzausbau.de/vorhaben20-3 zugänglich gemacht. 

3.  Nach Ablauf der zwei Wochen seit der Zugänglichmachung auf der 
Internetseite der Bundesnetzagentur gilt der Beschluss als bekannt 
gegeben (§ 24 Abs. 2 Satz 3 NABEG).

4.  Einem Betroffenen oder demjenigen, der Einwendungen erhoben hat, 
wird eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung 
gestellt, wenn er oder sie während der o. g. Dauer der Veröffentlichung 
ein entsprechendes Verlangen an die Bundesnetzagentur gerichtet hat. 
Dies ist in der Regel die Übersendung eines gängigen elektronischen 
Speichermediums, auf dem die auszulegenden Unterlagen gespeichert 
sind (§ 24 Abs. 2 Satz 5 und 6 NABEG). Wenden Sie sich hierzu bitte 
telefonisch an die Bundesnetzagentur unter 0800 638 9 638, per Mail 
an beteiligung20@bnetza.de oder schriftlich an die Bundesnetzagentur, 
Referat 802, Postfach 8001, 53105 Bonn (Betreff: Vorhaben 20, 
Abschnitt 3).

III. Rechtsbehelfsbelehrung

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet:

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats 
nach Zustellung oder Bekanntgabe Klage beim 

Bundesverwaltungsgericht
Simsonplatz 1
04107 Leipzig

erhoben werden.

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss 
hat gemäß § 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 43e Abs. 1 EnWG keine auf-
schiebende Wirkung.
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungs-
klage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung 
oder Bekanntgabe dieses Planfeststellungsbeschlusses beim 

Bundesverwaltungsgericht
Simsonplatz 1
04107 Leipzig

gestellt und begründet werden (§ 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 43e Abs. 1 
EnWG).

Der Präsident


